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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Rezeptpflichtgesetz geändert 

wird; 

Begutachtung; Stellungnahme 
 

 

Zum mit der do. oz. Note übermittelten Gesetzesentwurf samt Beilagen nimmt das 

Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst wie folgt Stellung: 

I. Allgemeines:  

Zu legistischen Fragen darf allgemein auf die Internet-Adresse 

http://www.bundeskanzleramt.at/legistik hingewiesen werden, unter der insbesondere 

 die Legistischen Richtlinien 1990 (im Folgenden zitiert mit „LRL ...“), 

 das EU-Addendum zu den Legistischen Richtlinien 1990 (im Folgenden zitiert mit 

„RZ .. des EU-Addendums“), 

 der - für die Gestaltung von Erläuterungen weiterhin maßgebliche - Teil IV der Le-

gistischen Richtlinien 1979, 

 die Richtlinien für die Verarbeitung und die Gestaltung von Rechtstexten (Layout-

Richtlinien) und 

 verschiedene, legistische Fragen betreffende Rundschreiben des Bundeskanzler-

amtes-Verfassungsdienst 

zugänglich sind. 

Die Gemeinschaftsrechtskonformität des im Entwurf vorliegenden Bundesgeset-

zes ist vornehmlich vom do. Bundesministerium zu beurteilen. 
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II. Zum Gesetzesentwurf:  

Zum In-Kraft-Treten: 

Falls ein von der Regel des Art. 49 Abs. 1 B-VG abweichendes Inkrafttretensdatum 

gewünscht ist, müsste dem § 8 ein entsprechender Abs. 8 angefügt werden. 

Zum Einleitungssatz: 

Zusätzlich zur letzten formellen Novellierung wäre auch die Bundesministerienge-

setz-Novelle 2007, BGBl. I Nr. 6, zu zitieren, da dieser zufolge auch im durch das im 

Entwurf vorliegende Bundesgesetz geänderte Bundesgesetz enthaltene Ministerial-

bezeichnungen als geändert gelten (vgl. Pkt. 1.3.6. des Rundschreibens des Bun-

deskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 1. März 2007, GZ 601.876/0006-V/2/2007, 

betreffend Bundesministeriengesetz-Novelle 2007; legistische Implikationen). 

Es wäre auch die Normenkategorie der zu zitierenden Novellen anzugeben („zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr…“) 

III. Zu Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüberstellung: 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst weist auf seine Rundschreiben vom 

13. November 1998, GZ 600.824/8-V/2/98 - betreffend Vorblatt und Erläuterungen zu 

Regierungsvorlagen; Aufnahme eines Hinweises auf Besonderheiten des Norm-

erzeugungsverfahrens - und vom 19. Februar 1999, GZ 600.824/0-V/2/99 – betref-

fend Legistik und Begutachtungsverfahren; Auswirkungen von Rechtssetzungsvor-

haben auf die Beschäftigungslage in Österreich und auf den Wirtschaftsstandort Ös-

terreich; Gestaltung von Vorblatt und Erläuterungen - hin, in denen insbesondere um 

die Aufnahme bestimmter zusätzlicher Hinweise in das Vorblatt und den Allgemeinen 

Teil der Erläuterungen ersucht wurde. 

1. Zum Vorblatt: 

Unter „Alternativen“ wären andere Wege zur Erreichung der angestrebten Ziele als 

die im Gesetzesentwurf gewählten Lösungen anzugeben (vgl. das Rundschreiben 

des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 29. Oktober 1980, GZ 600.824/21-

V/2/80); in diesem Sinne kommt die Beibehaltung der geltenden Rechtslage nicht als 

zur Zielerreichung geeignete, und daher auch nicht als im Vorblatt anzugebende, 

Alternative in Frage. 
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Der Abschnitt „EU-Konformität“ wäre durch einen Abschnitt „Verhältnis zu den 

Rechtsvorschriften der Europäischen Union“ zu ersetzen, der dem Rundschreiben 

des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 6. März 2001, GZ 600.824/0011-

V/2/01, – betreffend Legistik und Begutachtungsverfahren; Umsetzung gemein-

schaftsrechtlicher Vorschriften; Gestaltung von Vorblatt und Erläuterungen – ent-

spricht. 

2. Zum Allgemeinen Teil der Erläuterungen: 

Der Allgemeine Teil der Erläuterungen sollte vom Vorblatt mittels Seitenumbruch ge-

trennt werden. 

Für Zwecke der Gestaltung des Stirnbalkens im Bundesgesetzblatt wäre auch die 

CELEX-Nummer des Rechtsakts der Europäischen Gemeinschaften anzugeben, 

welcher durch das im Entwurf vorliegende Bundesgesetz umgesetzt werden soll (vgl. 

das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 10. Juni 1992, 

GZ 671.804/10-V/8/92). 

3. Zum Besonderen Teil der Erläuterungen: 

Die Überschriften im Besonderen Teil der Erläuterungen hätten dem Muster „Zu Z 1 

(§ 25 Abs. 3 bis 5):“ zu folgen (Legistische Richtlinien 1979, Pkt. 93). 

Auf das Redaktionsversehen in den Erläuterungen zu Z 3 des Entwurfs („da auch die 

Abgabe […]“) wird hingewiesen. 

4. Zur Textgegenüberstellung: 

Die Regierungsvorlage sollte – so wie bereits ein Begutachtungsentwurf! – eine 

Textgegenüberstellung enthalten (Pkt. 91 der Legistischen Richtlinien 1979). 

Auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst vom 27. März 

2002, GZ 600.824/003-V/2/2001 – betreffend Legistische Richtlinien; Gestaltung von 

Textgegenüberstellungen – ist hinzuweisen, insbesondere auf folgende Regeln: 

 Die Überschriften der Spalten „Geltende Fassung:“ und „Vorgeschlagene Fas-

sung:“ sind zu Beginn jeder Seite zu wiederholen. 

 Es sollten jeweils jene Bestimmungen einander (auf gleicher Höhe) gegenüberge-

stellt werden, die einander inhaltlich entsprechen. 
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 Werden geltende Bestimmungen aufgehoben, hat die Spalte „Vorgeschlagene 

Fassung:“ frei zu bleiben, insbesondere sind keine Hinweise wie „aufgehoben“ o-

der „entfällt“ zu geben. 

 Für die Textgegenüberstellung sollte jeweils eine Zelle dieser Tabelle je Absatz 

verwendet werden (siehe dazu auch die technischen Hinweise des zitierten Rund-

schreibens). 

Diese Stellungnahme wird im Sinne der Entschließung des Nationalrates vom 6. Juli 

1961 u.e. auch dem Präsidium des Nationalrats zur Kenntnis gebracht. 

 

16. Mai 2007 
Für den Bundeskanzler: 

Georg LIENBACHER 
 
 
Elektronisch gefertigt 
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